










(2) Durch die Außerdienststellung wird nur die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen;

durch die Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als Ruhestätte der Toten verloren. Jede

Außerdienststellung und Entwidmung ist bekannt zu machen. Bei einzelnen Urnenkammern erhält

der jeweilige Nutzungsberechtigte einen schriftlichen Bescheid.

(3) Im Falle der Entwidmung sind die in einstelligen Urnenkammern Beigesetzten für die restliche

Ruhezeit, die in zweistelligen Urnenkammern Beigesetzten für die restliche Nutzungsdauer auf

Kosten des Friedhofsträgers in andere Urnenkammern umzubetten. Im Falle der Außerdienststellung

gilt Vorstehendes entsprechend, soweit Umbettungen erforderlich werden. Der Umbettungstermin

ist dem jeweiligen Nutzungsberechtigten zwei Monate vorher mitzuteilen.

(4) Soweit durch eine Außerdienststellung oder eine Entwidmung das Recht auf weitere

Beisetzungen in zweistelligen Urnenkammern erlischt, ist dem jeweiligen Nutzungsberechtigten für

die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere

Ruhestätte zur Verfügung zu stellen.

§ 15 - Haftung des Friedhofsträgers

Der Friedhofsträger haftet nicht für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Benutzung des 

Kolumbariums und seiner Anlagen durch dritte Personen entstehen. Ihm obliegen keine besonderen 

Obhut- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet der Friedhofsträger nur bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit, soweit gesetzlich nichts anderes zwingend vorgeschrieben ist. 

§ 16- Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Hilter am Teutoburger Wald, 29.06.2023

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald 

gez. Marc Schewski 

Bürgermeister 




